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Kapitel 1 Einführung



Als die Richter am Bundesgerichtshof Kniffka, Kuffer, Bauner, Safari Chabestari und Eick am 20.8.2009 den Sitzungssaal betraten, um Ihre Entscheidung in der Revisionssache VII ZR 205/07 zu verkünden, starb eine über Jahre liebgewonnene Rechtsfigur einen stillen Tod. Unter Rn. 77 erwähnte der Bundesgerichtshof zum ersten Mal in der gesamten Zeit seines Wirkens1 das „Baugrundrisiko“, um es im gleichen Satz zu einem rechtlichen Nullum zu erklären.2 „Allerdings können Mehrkosten wegen von der Vorstellung des Auftragnehmers abweichender Bodenverhältnisse nicht mit der allgemeinen Erwägung geltend gemacht werden, den Bauherrn treffe das Baugrundrisiko (Kuffer, NZBau 2006, 1 ff.). Auszugehen ist vielmehr von den konkreten Umständen des Einzelfalles und den getroffenen Vereinbarungen.“ Damit ergaben sich für den Baurechtler plötzlich erhebliche Schwierigkeiten. Denn mit der Lehre vom „Baugrundrisiko“ ließen sich allerlei Probleme wegen von der Vorstellungen der Vertragsparteien abweichender Bodenverhältnisse im Sinne einer absoluten Risikozuweisung lösen. Und die Lehre vom „Baugrundrisiko“ war unumstritten. Wollte man nicht das Baugrundrecht komplett neu denken, blieb nur übrig, die sich aus der Entscheidung vom 20.8.2009 ergebenden Konsequenzen auszublenden und zu versuchen, einfach weiter zu machen, wie bisher. In diesem Sinne äußerte sich Schalk, in dessen Urteilsbesprechung in der ibr-online es unter Praxishinweis heißt:3 „Das Urteil stellt ein weiteres Mal klar: Der Baugrund ist Baustoff im Sinne des § 645 BGB, für dessen Beschaffenheit der Auftraggeber einzustehen hat. Daran ändert auch ein Funktionalvertrag nichts.“



1 Vgl. Kuffer, NZBau 2006, 1, 1. Die Behauptung, der BGH habe den Begriff „Baugrundrisiko“ nie verwendet, ist allerdings nicht ganz richtig. Siehe 3 E. 2 BGH 20.8.2009 – VII ZR 205/07, BauR 2009, 1724. 3 Schalk, IBR 2009, 630.
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Im besprochenen Urteil steht freilich das genaue Gegenteil. Vor diesem Hintergrund positionieren sich seit 2009 die Vertreter der einen und anderen Ansicht zur Behandlung von Mehrkosten wegen von der Vorstellung des Auftragnehmers abweichenden Bodenverhältnissen. Ihren vorläufigen Höhepunkt erreichte die Auseinandersetzung mit dem Erlass der DIN EN 1997-2 zur Erkundung und Untersuchung des Baugrunds und der in BauR 2011, 1725 ff. von Englert/Fuchs vorgenommenen Ableitung ins rechtliche, in der Recht und Technik als untrennbare Einheit zur Anwendung des Baurechts dargestellt werden und versucht wird zu suggerieren, dass dem deutschen Recht notwendigerweise immanent ist, was europäische oder deutsche Normen meinen regeln zu müssen.4 Leupertz, zum Zeitpunkt der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 20.8.2009 noch Vorsitzender Richter am OLG Düsseldorf, zwischenzeitlich Richter am VII. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs und Herausgeber der Zeitschrift Baurecht5, widerspricht im Editorial der gleichen Ausgabe. So etwas kommt nicht oft vor. Seine Ausführungen führen zu nur einem möglichen Schluss, den er selbst wie folgt formuliert:6 „Es gibt kein spezifisches Baugrundrisiko, das anders als nach allgemeinen Grundsätzen der Rechtsgeschäftslehre zugewiesen werden könnte.“ Damit war es ausgesprochen. Was sich mit dem wegweisenden Aufsatz Kuffers aus 20067 andeutete und vom Bundesgerichtshof mit der Entscheidung vom 20.8.2009 – VII ZR 205/078 erstmals vollzogen wurde, steht davor, Rechtswirklichkeit zu werden: Wer sich zur Begründung von Ansprüchen „nur“ auf das „Baugrundrisiko“ beruft, wird – spätestens vor dem Bundesgerichtshof – scheitern. Diese Arbeit soll beleuchten, wie die Lehre vom „Baugrundrisiko“ entstanden ist und wie mit Problemstellungen aus dem Bereich des „Baugrundrisikos“ zukünftig umzugehen ist. 4 Englert/Fuchs, BauR 2011, 1725. 5 Leupertz wurde am 27.7.2000 zum Richter am Oberlandesgericht in Düsseldorf ernannt und war bis zum 31.12.2005 Beisitzer im 21. Zivilsenat (Bausenat) des OLG Düsseldorf, danach bis zum 6.11.2008 stellvertretender Vorsitzender des 5. Zivilsenats (Bausenat) und seit dem 7.11.2008 Richter am Bundesgerichtshof (VII. Zivilsenat). 6 Leupertz, Editorial zu BauR 11/2011, Seite II; später auch Leupertz, Die Beschaffenheit des Baugrunds als Rechtsproblem bei der Abwicklung von Bauverträgen“, 39. Baurechtstagung 2012, S. 13. 7 Kuffer, NZBau 2006, 1 ff. 8 BGH 20.8.2009 – VII ZR 205/07, BauR 2009, 1724.
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Kapitel 2 Arbeitsdefinition des „Baugrundrisikos“



Worum geht es in dieser Arbeit? Es geht um das sog. „Baugrundrisiko“. Wenn man über das „Baugrundrisiko“ sprechen will, muss man zunächst einmal klären, was das überhaupt ist. Und damit fangen die Schwierigkeiten an, denn der Begriff „Baugrundrisiko“ ist nicht gesetzlich definiert. Man findet ihn in keiner einzigen rechtlichen Vorschrift und auch die VOB verwendet ihn nicht, obgleich es nahe läge, so etwas Wichtiges dort zu definieren und die Rechtsfolgen zu regeln.



A. Abgrenzung Es finden sich zahlreiche Definitionsversuche in Literatur9 und Rechtsprechung10, die sich voneinander unterscheiden und stark davon beeinflusst sind, für welche Fallgestaltungen man den Begriff heranziehen will. Das „Baugrundrisiko“ ist unscharf und wird selbst in der Rechtsprechung diffus verwendet.11 In dieser Arbeit geht es nicht darum, ob der Unternehmer vom Besteller Schadensersatz verlangen kann, weil dieser den Baugrund trotz oder ohne besseres Wissen nicht beschrieben hat oder welche Hinweispflichten des Unternehmers bestehen.12 Auch nicht um die Rechtsfolgen bei tatsächlichen oder vermeintlichen Hinweispflichten des Unternehmers, wenn er falsche, lückenhafte oder fehlerhaft interpretierte Angaben zum Baugrund erkennt.13 In dieser Arbeit geht es um das sog. „echte Baugrundrisiko“14. Also die Frage, ob es eine standard-vertragliche (VOB/B), gesetzliche oder übergesetzliche Regel 9



Vgl. nur Heuchemer, BB Beilage 20/1991, 12; Schottke, BauR 1993, 565, 572; Pauly, MDR 1998, 1453, 1454; Kohlhammer, BauR 2012, 845; Katzenbach, Mitteilungen des Institutes und der Versuchsanstalt für Geotechnik der TU Darmstadt, Heft Nr. 34, 147 ff.; Englert/Grauvogl/Maurer, Rn. 2022 ff.; Kemper/Luig, in: Fachanwaltskommentar Bau- und Architektenrecht, § 2 VOB/B, Rn. 96 ff.



10 Siehe Kapitel 3 B, 3 E, 3 P und 3 Q.III. 11



Kuffer, NZBau 2006, 1, 1.



12 Vgl. dazu Lange, FS von Craushaar, S. 271 ff. 13 Vgl. dazu Kohlhammer, BauR 2012, 845, 848 f. 14 Vgl. Lange, S. 171 ff., Kohlhammer, BauR 2012, 845; Englert/Grauvogl/Maurer, Rn. 2106.
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gibt, nach der der Besteller oder Unternehmer wirtschaftlich dafür einzustehen hat, dass sich gemeinsame oder einseitige Erwartungen über die Beschaffenheit des Baugrunds als unrichtig herausstellen. Also um dasjenige, was Kuffer15 am Ende seines Aufsatzes aus dem Jahr 2006 beim Besteller verortete.



B. Definition „Baugrund“ Was Baugrund ist, ist im Gesetz nicht definiert. Das BGB spricht lediglich von Grundstücken16 als unbewegliche Sachen, stellt aber außerhalb der §§ 946 ff. BGB, nach der bewegliche Sachen durch Verbindung mit einem Grundstücken zu dessen Bestandteilen werden, keinen sachenrechtlichen Bezug zu einer Baumaßnahme her. Auch die VOB enthält keine Definition.



I. Technische Definition Die von der Gesetzgebung und dem Deutschen Verdingungsausschuss hinterlassene Lücke schloss der Normungsausschuss zur DIN 402017. Die DIN 4020 wurde mit der Fassung 4020:1990-1018 eingeführt und enthielt in ihrer Urfassung in Abschnitt 4.3 folgende Definition: Baugrund ist Boden oder Fels, in dem Bauwerke gegründet oder eingebettet werden sollen oder der durch Baumaßnahmen beeinflusst wird. Da es bis heute an einer Legaldefinition fehlt, hat sich die in der DIN enthaltene Definition, die unter Aufnahme des Zusatzes „einschließlich aller Inhaltsstoffe“ mit der Novelle DIN 4020:2003-09 und dem Klammerzusatz „(z. B. Grundwasser und Kontaminationen)“ mit der Novelle DIN 4020:2010-12 hinter „Fels“ bis heute unverändert ist, in der Rechtslehre als allgemeingültige oder auch nur einzig verfügbare durchgesetzt.



15 Kuffer, NZBau 2006, 1, 6; siehe auch 4 E. 16 Beispielsweise in §§ 94 – 96 BGB. 17 Zur Neufassung der DIN 4020:2003-09 siehe auch 3 K. Zu der unveränderten Fortführung der Definitionen in nachfolgenden Fassungen der DIN 4020 siehe Englert/Fuchs, BauR 2011, 1725. 18 Abgedruckt in der 1. und 2. Auflage von Englert/Grauvogl/Maurer.



4



Schröder_20.indd 4



24.04.13 13:39



























Empfehlen Sie Dokumente






[image: alt]





Die Lehre vom "Baugrundrisiko" - Buch.de 

69. M. 4. Meilenstein: Die Novellierung der DIN 4020 im Jahre 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71. I. Ein in der Natur der Sache liegendes Risiko .










 


[image: alt]





die lehre vom ga ttlichen pdf 

Download Now for Free PDF Ebook die lehre vom ga ttlichen at our Online Ebook Library. Get die lehre vom ga ttlichen PDF file for free from our online library.










 


[image: alt]





erfolgsgeheimnisse der natur synergetik die lehre vom ... 

... natur synergetik die lehre vom zusammenwirken PDF, include : Energy Machine Of T Henry Moray Zero Point Energy And Pulsed Plasma Physics, Espanol Si.










 


[image: alt]





die rhythmik lehre pdf 

rhythmik lehre PDF, include : Descubre Tus Dones Espirituales, Diagnostic Picture Tests In Renal. Disease 1st Edition, Diamond Rashifal 2012 Tula, Die Aktiengesellschaft In Der Eigenverwaltung,. Die Schmetterlingsinsel Taschenbuch Corina Bomann, and 










 


[image: alt]





lehrbuch der liturgik die lehre vom geimeindegottesdienst pdf 

Fou Janine Lionet Bonis, Leadership Ethics And Their Circumstances Lynchburg College Symposium. Readings Vol 10 3rd Edition, Leadership Voices ...










 


[image: alt]





staat und revolution die lehre des marxismus vom ... AWS 

This particular Staat Und Revolution Die Lehre Des Marxismus Vom Staat Und Die Aufgaben Des Proletariats In. Der Revolution PDF start with Introduction, Brief Session till the Index/Glossary page, look at the table of content for additional informati










 


[image: alt]





lehrbuch der liturgik die lehre vom geimeindegottesdienst pdf 

You are entirely free to find, use and download, so there is no cost at all. lehrbuch der liturgik die lehre vom geimeindegottesdienst PDF may not make exciting reading, but lehrbuch der liturgik die lehre vom geimeindegottesdienst is packed with val










 


[image: alt]





die lehre von der suende und vom versoehner ... AWS 

This particular Die Lehre Von Der Suende Und Vom Versoehner Tholucks Theologische Entwicklung In Seiner. Berliner Zeit PDF start with Introduction, Brief Session till the Index/Glossary page, look at the table of content for additional information, w










 


[image: alt]





die lehre vom gelde als anleitung zu grundlichen ... AWS 

If you want to possess a one-stop search and find the proper manuals on your products ... should get one of these manual will curently have enough detailedinformation online that is certainly typically within a handbook. ... But it is important to ty










 


[image: alt]





aristoteles lehre vom ursprung des menschlichen 

lehre vom ursprung des menschlichen geistes PDF, include : Amelia Apos Guide To Babysitting,. Andy And Me Crisis And Transformation On Lean Journey, and ...










 


[image: alt]





metaphysik als lehre vom vorbewussten v1 1897 

Mike Meyers Java 2 Certification Passport Exam 310 025 Libraryaccess36, Military Machines. Libraryaccess36, Mine Water Hydrology Pollution Remediation ...










 


[image: alt]





eine revision der lehre vom rucktritt vom versuch dbid 1nbm 












 


[image: alt]





zur lehre vom eigenthumserwerb durch accession ... AWS 

This Zur Lehre Vom Eigenthumserwerb Durch Accession Nach Romischem Recht PDF on the files/S3Library-1ddb2-D1879-C840a-749bc-065bd.pdf file begin with Intro, Brief Discussion until the. Index/Glossary page, look at the table of content for additional 










 


[image: alt]





die lehre von der seelsorge nach evangelischen 

DIE LEHRE VON DER SEELSORGE NACH EVANGELISCHEN GRUNDSATZEN GERMAN EDITION PDF. DATABASE ID 5KXZK - Are you looking for ebook ...










 


[image: alt]





gatha die lehre zarathustra philosophische grundlage 

Are you looking for gatha die lehre zarathustra philosophische grundlage zur zarathustrischen PDF?. If you are areader who likes to download gatha die lehre ...










 


[image: alt]





Jeder vierte Kochlehrling unterbricht die Lehre 

26.01.2012 - haben, teilt die Staatsanwaltschaft mit. Er soll am 20. Dezember 2011 zwi- schen 14.15 und 14.45 Uhr im Restau- rant Mister Wong an der ...










 


[image: alt]





Perspective Oder Die Lehre Von Den Projektionen 

This particular Perspective Oder Die Lehre Von Den Projektionen PDF start with Introduction, Brief Session till the. Index/Glossary page, look at the table of ...










 


[image: alt]





UEBER DIE LEHRE VON DER EINKINDSCHAFT PDF 

Ultrasound In Obstetrics And Gynecology Vol 2 Gynecology 2nd Edition, United Kingdom Artist. Introduction Josh Kirby Ann Macbeth Geoff Taylor Jonathan Yeo ...










 


[image: alt]





die lehre von der w rme pdf 

Dhardo Rimpoche A Celebration, Diary Of A Confused Girl, Dictionary Of Computer Viruses, Digital. Libraries Challenges And Prospects, and many more ebooks. We are the best and the biggest in the world. Our ebooks online or by storing it on your compu










 


[image: alt]





DIE LEHRE VON DEN PUPILLENBEWEGUNGEN PDF 

Derivative Markets Robert Mcdonald, Differences In Medicine Unraveling Practices Techniques. And Bodies, and many other ebooks. Download: DIE LEHRE VON DEN PUPILLENBEWEGUNGEN PDF. We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging.










 


[image: alt]





Fit in die Lehre - IHK Koblenz 

Voraussetzung ist eine Mindestteilnehmerzahl von 3 Personen. THEMEN AUS DEM. KAUFMÃ„NNISCHEN BEREICH. Bewerbungstraining. Kommunikation.










 


[image: alt]





nextstep lehre 

05.10.2018 - Pascal Hefti hat Tipps fÃ¼r das richtige Bewerbungsfoto im GepÃ¤ck. Vom Suchen und erfolgreich Finden vor Ort: gratis. Bewerbungs- fotos ...










 


[image: alt]





METAPHYSIK ALS LEHRE VOM VORBEWUSSTEN V1 1897 PDF 

METAPHYSIK ALS LEHRE VOM VORBEWUSSTEN V1 1897 PDF - Are you looking for Ebook metaphysik als lehre vom vorbewussten v1 1897 PDF? You will be glad to know that right now metaphysik als lehre vom vorbewussten v1 1897 PDF is available on our online libr










 


[image: alt]





die lehre von der kenose pdf 

with die lehre von der kenose PDF, include : Denison Wife, Design For Social Presence And. Exploring Its Mediating Effect In Mobile Data Communication Services, Devraj To Jyoti Vol 2. Reprint, Difficult Justice Commentaries On Levinas And Politics, D










 











Copyright © 2024 P.PDFDOKUMENT.COM. Alle Rechte vorbehalten.

Über uns |
Datenschutz-Bestimmungen |
Geschäftsbedingungen |
Hilfe |
Copyright |
Kontaktiere uns










×
Anmelden






Email




Password







 Erinnere dich an mich

Passwort vergessen?




Anmelden














